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Beschluss:
„Die als Anlage 1 beigefügte Verordnung über das Naturschutzgebiet „Mascheroder- und 
Rautheimer Holz“ in der Stadt Braunschweig (NSG BR 153) wird mit den als Anlagen 2 bis 6 
beigefügten Karten beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz:
Bei der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Mascheroder- und Rautheimer Holz“ (im 
Folgenden: NSGVO) in der Stadt Braunschweig handelt es sich um eine Verordnung im 
Sinne von § 58 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG. Daher besteht die Beschlusszuständigkeit des Rates.

Rechtlicher Rahmen:
Mit dem vorgelegten Entwurf der NSGVO soll das ca. 155 ha große Gebiet als 
Naturschutzgebiet (NSG) nach Maßgabe der FFH-Richtlinie gesichert werden und damit 
einhergehend die verpflichtende Anpassung an EU-Vorgaben erfolgen. Zu den Einzelheiten 
wird insoweit ergänzend auf die vormalige Beschlussvorlage (Drs. 18-09462) verwiesen.

Hintergrund:
Eine entsprechende Sicherung durch eine NSGVO wurde bereits im Dezember 2018 durch 
den Rat der Stadt Braunschweig beschlossen (vgl. Drs. 18-09462). Das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die in 2018 beschlossene NSGVO jedoch mit Urteil 
vom 29. September 2020 für unwirksam erklärt, weil die der Verordnung anliegenden Karten 
bei der Veröffentlichung in einem verkleinerten Maßstab abgedruckt worden sind. Dies sah 
das Oberverwaltungsgericht formal als nicht ausreichend an. 

Das Oberverwaltungsgericht hat die NSGVO jedoch explizit nicht inhaltlich geprüft, sondern 
das Urteil lediglich auf den angeführten formalen Aspekt gestützt.

Die Verwaltung geht weiterhin von der Rechtmäßigkeit des Verordnungsinhalts aus.



Dennoch hat sie das Urteil zum Anlass genommen, sinnvolle Nachsteuerungen im Detail 
vorzunehmen und u. a. dem Wunsch der klagenden Forstgenossenschaft nach einem 
genaueren Kartenmaßstab nachzukommen. Die vorgenommenen Änderungen führen nach 
Auffassung der Verwaltung zu einer inhaltlichen Optimierung und zu einer 
anwenderfreundlicheren Lesbarkeit der NSGVO.

Zu diesem Vorgehen hatte die Verwaltung im Oktober 2020 informiert (vgl. Drs. 20-14400).

Inhalt der Verordnung:
Die vorgelegte NSGVO entspricht ganz überwiegend der bereits im Jahr 2018 durch den Rat 
beschlossenen Verordnungsfassung.
Die vorgenommenen Änderungen nebst jeweiliger Begründung der Verwaltung können im 
Rahmen einer kommentierten Fassung der NSGVO (Anlage 9) im Detail entnommen 
werden. Aus der Übersicht geht zudem hervor, welche Detailanpassungen vor der 
öffentlichen Beteiligung (grau hinterlegt) und welche aufgrund der Beteiligung bzw. 
eingegangenen Stellungnahmen erfolgten.

Die bereits in der vormaligen Fassung aus 2018 freigestellten freizeitlichen 
Nutzungsmöglichkeiten der Waldflächen (insbesondere der Naturerfahrungsbereich, das 
Betreten von Wegeseitenräumen, das das Waldgebiet erschließende Wegenetz, keine 
Einschränkungen für die Sportanlage des TV-Mascherode sowie des Schießstandes des 
Kleinkaliberschützenvereins Mascherode) bleiben in dem bisherigen Rahmen vollumfänglich 
bestehen. Zu den einzelnen Nutzungsmöglichkeiten kann und wird daher ergänzend auf die 
Vorlage (Drs. 18-09462) verwiesen. 

Ergänzung der Begründung:
Ferner hat die Verwaltung aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens die bereits bestehende Begründung umfassend ergänzt, so dass 
nunmehr der Großteil der Regelungen der NSGVO näher erläutert, Anwendungsfälle 
konkretisiert bzw. klargestellt sowie Hintergründe zu einzelnen Regelungen ergänzend 
erläutert werden. Dies dient einer größeren Rechtsklarheit sowie der Erhöhung der 
Anwenderfreundlichkeit des Verordnungswerkes. Auf die Begründung wird ergänzend Bezug 
genommen und verwiesen. Die Begründung zur Verordnung ist als Anlage 8 beigefügt. Zur 
Einordnung wird darauf hingewiesen, dass die Begründung keine Rechtswirkung entfaltet. 
Die Begründung stellt systematisch ein Hilfsmittel zum besseren Verständnis der NSGVO 
dar. 

Systematik und Aufbau der Verordnung:
Der Aufbau der NSGVO sowie die getroffenen Regelungen zu den Verboten (§ 3 VO) und 
allgemeinen Freistellungen (§ 4 Abs. 1 – 4 Nr. 1 VO) folgen weiterhin im Wesentlichen der 
Musterverordnung des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz in der Fassung vom 20. Februar 2018.

Ferner basieren die Beschränkungen der Forstwirtschaft überwiegend auf dem 
gemeinsamen Runderlass „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch 
Naturschutzgebietsverordnung“ des MU und des Niedersächsischen Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der Fassung vom 21. Oktober 2015. 
Dieser Erlass ist behördenverbindlich und wird auf diesem Wege in der NSGVO umgesetzt.

Im Einzelnen enthält § 1 der NSGVO allgemeine Informationen zum NSG. § 2 umfasst den 
allgemeinen und speziellen Schutzzweck für das gesamte NSG sowie die Erhaltungsziele 
der einzelnen FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten. § 3 regelt die Verbote im NSG.



§ 4 regelt die umfangreichen Freistellungen, die von den Verboten des § 3 der NSGVO 
ausgenommen sind. Die Freistellungen betreffen neben den allgemeinen Betretensrechten 
insbesondere die ordnungsgemäße Forstwirtschaft, Jagd sowie die Unterhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen. Darüber hinaus gibt es umfangreiche Freistellungen zum 
Betreten des NSG im Rahmen eines Naturerfahrungsbereiches sowie des 
Wegeseitenraumes.
 
§ 5 sieht eine rechtliche Befreiungsmöglichkeit von den Verboten des § 3 der VO vor. §§ 6 - 
8 regeln die Anordnungsbefugnisse der unteren Naturschutzbehörde bei Verstößen gegen 
die NSGVO sowie die Duldungspflichten der Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer sowie Nutzungsberechtigten. § 9 enthält Regelungen zu den 
Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen die Vorschriften der NSGVO und § 10 regelt 
abschließend das Inkrafttreten der NSGVO.

Verfahrensablauf:
Das Unterschutzstellungsverfahren unterliegt einem gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf (vgl.
§ 14 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG). Diesem Verfahren wird seitens der Verwaltung gefolgt.

Nach den erfolgten Detailanpassungen wurde der Entwurf der NSGVO samt Kartenmaterial 
vorab den Eigentürmern vorgelegt. Im Anschluss daran fand in der Zeit vom 11. November 
bis 14. Dezember 2020 die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange, der anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie der Beauftragten für Naturschutz 
und Landschaftspflege sowie die öffentliche Auslegung statt, im Rahmen derer jede Bürgerin 
und jeder Bürger Anregungen und Bedenken hinsichtlich der geplanten Unterschutzstellung 
vorbringen konnte.

In diesem Rahmen ging neben vielschichtigen Einwendungen auch wieder ein 
umfangreicher anwaltlicher Einwendungsschriftsatz für eine Eigentümerpartei ein, der 
seitens der Verwaltung zur Auswertung an die Kanzlei „Appelhagen Rechtsanwälte 
Steuerberater PartGmbB“ (im Folgenden: Fachanwaltskanzlei) übergeben wurde. Die 
Fachanwaltskanzlei hat die anwaltlichen Einwendungen sodann geprüft und im Ergebnis 
begründet widerlegt. Die Verwaltung hat im Anschluss die erhobenen Einwendungen nebst 
der Stellungnahme der Fachanwaltskanzlei geprüft und ausgewertet.  

Die Einwendungen entsprechen im Kern den Stellungnahmen des ersten öffentlichen 
Beteiligungsverfahrens, so dass sich hieraus kein weitergehendes Anpassungserfordernis 
der NSGVO ergab. Es erfolgten lediglich, soweit möglich und zielführend, kleinere, 
überwiegend sprachliche Anpassungen, die noch in den NSGVO-Entwurf eingearbeitet 
wurden.

Die Tabelle der ausgewerteten Stellungnahmen nebst Prüfung der Verwaltung, der 
rechtsanwaltliche Einwendungsschriftsatz sowie die Stellungnahme der Fachanwaltskanzlei 
sind zur ergänzenden Kenntnisnahme der Beschlussvorlage als Anlagen 10 und 11 
beigefügt. 

Fazit:
Die vorgelegte NSGVO entspricht ganz überwiegend der bereits im Jahr 2018 durch den Rat 
beschlossenen Verordnungsfassung. Änderungen erfolgten nur im Detail und überwiegend 
ohne inhaltliche Auswirkungen. Die gefundenen Regelungen ermöglichen nach Auffassung 
der Verwaltung weiterhin einen ausgewogenen Ausgleich zwischen den berechtigten 
Nutzungsinteressen (insbesondere der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bürgerinnen 
und Bürger) auf der einen Seite und den Belangen des Naturschutzes auf der anderen Seite 
und führen im Ergebnis zu einer europarechtskonformen Sicherung des Gebietes. 



Für die sich ergebenden Einschränkungen der Forstwirtschaft aus dem Sicherungserlass 
besteht ein Anspruch auf Erschwernisausgleich. Dieser richtet sich nach der Verordnung 
über den Erschwernisausgleich für Wald in geschützten Teilen von Natur und Landschaft in 
Natura 2000-Gebieten (Erschwernisausgleichsverordnung-Wald - EA-VO-Wald).
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Verordnung 
über das Naturschutzgebiet 

„Mascheroder- und Rautheimer Holz“ 
in der Stadt Braunschweig 

(NSG BR 153) 

vom 23. März 2021 
 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzge- 
setzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) i. V. m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 32 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 
19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. No- 
vember.2020 (GVBl. S. 451) sowie § 9 Abs. 4 - 5 des Niedersächsischen Jagdgesetzes vom 
16. März 2001 (Nds. GVBl. S. 100), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2018 (Nds. 
GVBl. S. 220; 2019 S. 26) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 
23. März 2021 folgende Verordnung beschlossen: 

 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet „Ma- 

scheroder- und Rautheimer Holz“ (NSG BR 153) erklärt. 
 
(2) Das Naturschutzgebiet liegt im Naturraum „Ostbraunschweigisches Hügelland“ in der Haupt- 

einheit „Nördliches Harzvorland“. Es umschließt den größten Teil des Ortsteils Mascherode. 
Das Waldgebiet ist begrenzt durch die Siedlungsbereiche der Ortsteile Südstadt im Norden 
und Heidberg im Westen. 

 
Der historisch alte Waldstandort ist gekennzeichnet durch überwiegend alten Eichen-Hainbu- 
chenwald, Waldmeister-Buchenwald und Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, die z. T. aus der 
Mittelwaldwirtschaft hervorgegangen sind. Die Böden sind zu einem großen Teil von Schich- 
ten- und Stauwasser geprägt. Im westlichen Bereich sind Teile der Wälder temporär über- 
staut. Im Gebiet befinden sich zahlreiche Kleingewässer, die gesetzlich geschützte Biotope 
darstellen. Kleine Fließgewässer sind in den Randbereichen vertreten. Der südöstliche Be- 
reich ist von trocken-warmen, orchideenreichen Wäldern geprägt. Das Gebiet ist Lebensraum 
für zahlreiche geschützte Arten und weist aufgrund der genannten Strukturen eine besondere 
Eignung für Fledermäuse, Spechte und Amphibien auf. 

 
Das Mascheroder- und Rautheimer Holz ist neben der forstwirtschaftlichen Nutzung haupt- 
sächlich aufgrund der siedlungsnahen Lage durch Erholungs- und Freizeitnutzung geprägt. 
Im Gebiet befindet sich das Naturdenkmal ND-BS 29 „Landwehr im Rautheimer Holz“. Die 
Bestimmungen der Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen in der Stadt Braun- 
schweig vom 19. Mai 1987 (veröffentlicht im Amtsblatt am 15. Juni 1987, S. 17) werden von 
dieser Verordnung nicht berührt, mit Ausnahme der in § 2 (2) g) S. 2 der oben genannten Na- 
turdenkmalverordnung aufgeführten Freistellung der ordnungsgemäßen Niederwaldwirtschaft. 
Hier gelten die Regelungen der vorliegenden Verordnung. 

 

(3) Die Grenze des Naturschutzgebiets ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten 
Karte im Maßstab 1:10.000, die als 3-teilige Kartenserie im Maßstab 1:5.000 detailliert ist 
(An- lage 1) und aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 (Anlage 2). Die forstlichen 
Freistel- lungen und Betretensrechte gemäß § 4 dieser Verordnung sind in der Detailkarte im 
Maßstab 1:10.000 dargestellt, die als 3-teilige Kartenserie im Maßstab 1:5.000 detailliert ist 
(Anlage 3). Die Schutzgebietsabgrenzung ist in allen anliegenden Karten durch eine graue, 
durchgezo- gene Linie dargestellt. Die Grenzlinie berührt das graue Band von innen. Die 
Karten gemäß 
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Anlage 1 – 3 sind Bestandteil dieser Verordnung und liegen bei der Stadt Braunschweig, 
Fachbereich Umwelt Richard-Wagner-Str. 1, 38106 Braunschweig sowie in der Beratungs- 
stelle Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 38100 Braunschweig aus und können während 
der Dienstzeiten oder nach Absprache eingesehen werden. Zusätzlich ist die Verordnung digi- 
tal auf der Website der Stadt Braunschweig einzusehen. 

 

(4) Der überwiegende Teil des Gebietes ist Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) Gebietes 
365 „Wälder und Kleingewässer zwischen Mascherode und Cremlingen“ (DE 3729-331) ge- 
mäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl EG Nr. 206 S. 7; 
1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 
(ABl EU Nr. L 158 S. 193). In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des Naturschutzgebietes, 
die im FFH-Gebiet liegt und der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, schraffiert dargestellt. 

 
(5) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 155 ha und setzt sich aus einem ca. 122 ha 

großen Teilstück des FFH-Gebietes 365 und aus einer weiteren ca. 33 ha großen Waldflä- 
che zusammen. 

 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das Naturschutzgebiet „Mascheroder- und Rautheimer Holz“ ist 

nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 16 NAGBNatSchG die 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensge- 
meinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten und der Schutz von Natur und 
Landschaft aus besonderen wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen 
Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt oder hervorragenden 
Schönheit. 

 

(2) Die Erklärung des Gebietes zum Naturschutzgebiet bezweckt insbesondere 
 

1. die Erhaltung und Entwicklung der von Alteichen und -buchen geprägten Laubmischwäl- 
der mit ihren bestandsprägenden Schichten- und Stauwasserständen, 

2. die Erhaltung und Entwicklung zusammenhängender, möglichst großflächiger und stö- 
rungsarmer Wälder, 

3. die Erhaltung und Entwicklung von alt- und totholzreichen Wäldern, die u. a. einen Le- 
bensraum für zahlreiche totholzbewohnende Arten bieten, 

4. die langfristige Umwandlung nicht standortheimischer Waldbestände in die auf dem jewei- 
ligen Standort natürlich vorkommende Waldgesellschaft, 

5. den Schutz und die Förderung der typischen Fledermausarten des Waldes wie u. a. Gro- 
ßes Mausohr, Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, Große und Kleine Bartfleder- 
maus, Mopsfledermaus sowie Kleiner Abendsegler durch den Erhalt geeigneter, besonn- 
ter und ausreichend starker Höhlenbäume, 

6. die Förderung und Entwicklung besonnter Kleingewässer mit ausreichender Flachwasser- 
zone als Laichhabitat sowie strukturreicher Wälder als Landlebensraum zahlreicher Am- 
phibienarten wie Springfrosch, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch und Moorfrosch, 

7. die Etablierung von vitalen, langfristig überlebensfähigen Populationen von totholzbewoh- 
nenden Käfern wie dem Eremiten durch Erhalt und Entwicklung von lichten Laub- 
mischwäldern mit ausreichend hohen, teilweise sonnenexponierten Alt- und Totholzantei- 
len in ausreichender Nähe zueinander, 

8. den Erhalt und die Förderung vitaler, langfristig überlebensfähiger Populationen der ver- 
schiedenen Spechtarten, insbesondere des Mittelspechts, durch den Schutz und die Ent- 
wicklung sonnenexponierter, großkroniger Laubbäume sowie durch den Erhalt von Höh- 
lenbäumen, 

9. die Förderung des Biotopverbundes, 
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10. den Erhalt und die Entwicklung von strukturreichen Waldrändern mit gestuftem Übergang 
zur Feldflur, 

11. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im Naturschutzgebiet. 

 
 

(3) Die Fläche des Naturschutzgebietes gemäß § 1 Abs. (4) Satz 2 ist Teil des kohärenten euro- 
päischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Die Unterschutzstellung trägt dazu bei, den 
günstigen Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten im FFH-Gebiet 
365 insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen. 

 

(4) Erhaltungsziele des FFH-Gebietes im Naturschutzgebiet sind die Erhaltung oder Wiederher- 
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes 

 

1. der folgenden wertbestimmenden Lebensraumtypen (Anhang I der FFH-Richtlinie). Diese 
werden wie folgt charakterisiert: 

 

a) Waldmeister-Buchenwälder (FFH-Lebensraumtyp 9130): 
 

- naturnahe und strukturreiche Buchenwälder innerhalb eines großflächigen und unzer- 
schnittenen Waldgebietes, 

- die Bestände umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mo- 
saikartiger Struktur, 

- neben der Rotbuche können auf gut nährstoffversorgten Standorten weitere standort- 
gerechte Baumarten wie Esche, Spitz-Ahorn, Vogel-Kirsche und Bergahorn vertreten 
sein. In Buchen-Mischwäldern, die aus Eichen-Hainbuchenwäldern hervorgegangen 
sind, können auch Eichen und die sonstigen typischen Baumarten von Eichen-Hain- 
buchenwäldern beteiligt sein, 

- die typischen Standorte sind mehr oder weniger basenreiche, mäßig trockene bis mä- 
ßig feuchte Böden mit natürlichem Relief und intakter Bodenstruktur, 

- die Krautschicht besteht aus standorttypischen, charakteristischen Pflanzenarten wie 
Buschwindröschen, Märzenbecher und Waldmeister, 

- der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie 
von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist kontinuierlich hoch, 

- die charakteristischen Tierarten (z. B. Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, 
Schwarzspecht, Kammmolch) kommen in stabilen Populationen vor. 

 
b) Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 

(FFH-Lebensraumtyp 9160): 
 

- naturnahe und strukturreiche, großflächige und unzerschnittene Eichen-Hainbuchen- 
wälder, 

- diese umfassen alle natürlichen oder naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikarti- 
ger Struktur, 

- die Baumschicht besteht aus heimischen Arten mit hohem Anteil an Stieleiche und 
Hainbuche sowie aus Mischbaumarten wie z. B. Winterlinde, Esche oder Feldahorn, 

- die Strauch- und Krautschicht sind standorttypisch von charakteristischen Pflanzenar- 
ten wie z. B. Wald-Ziest, Hoher Schlüsselblume und Rasen-Schmiele geprägt, 

- der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie 
von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist kontinuierlich hoch, 

- die charakteristischen Tierarten (z. B. Springfrosch, Bechsteinfledermaus, Mit- 
telspecht, Rot- und Schwarzmilan) kommen in stabilen Populationen vor. 

 

c) Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (FFH-Lebensraumtyp 9170): 
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- halbnatürliche, strukturreiche Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder auf wärmebe- 
günstigten Standorten, die alle Altersphasen in kleinflächigem Wechsel aufweisen, 

- die Baumschicht besteht aus standortgerechten Arten mit hohem Anteil von Stiel- 
oder Traubeneiche und Hainbuche sowie aus standortgerechten Mischbaumarten wie 
z. B. Esche, Feldahorn oder Winterlinde, 

- Strauch- und Krautschicht sind standorttypisch von charakteristischen Pflanzenarten 
wie z. B. Gelbem Windröschen, Türkenbund-Lilie und Wald-Labkraut geprägt, 

- der Anteil von Altholz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitatbäumen sowie 
von starkem, liegendem und stehendem Totholz ist kontinuierlich hoch, 

- die charakteristischen Tierarten (z. B. Mittelspecht) kommen in stabilen Populationen 
vor. 

 

2. der wertbestimmenden Tierarten Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr und Kammmolch 
(Anhang II FFH-Richtlinie). Dieser günstige Erhaltungszustand wird wie folgt charakteri- 
siert: 

 

a) Für die Bechsteinfledermaus und das Großes Mausohr: 
Langfristig vitale Vorkommen durch Sicherung der Habitateignung insbesondere als Nah- 
rungsraum sowie des Angebotes an Quartieren als Ruhestätten durch Erhaltung eines 
kontinuierlich ausreichenden Anteils von Altholzbeständen und Höhlenbäumen. 

 
b) Für den Kammmolch: 

Langfristig vitale Vorkommen, insbesondere durch fischfreie, sonnenexponierte, dauer- 
haft vorhandene Stillgewässer in unterschiedlicher Größe mit gut ausgeprägter submer- 
ser und emerser Vegetation in ausreichender Anzahl und guter Verteilung im Gebiet. Der 
Landlebensraum ist reich strukturiert und oberflächennahe Bodenverstecke, wie bspw. 
Totholz und Baumstubben sind in ausreichendem Umfang und gut verteilt im Gebiet vor- 
handen. 
. 

 
 

§ 3 
Verbote 

 
Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Be- 
schädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können. Gleiches gilt für Handlungen außerhalb des Naturschutzge- 
bietes, die sich auf das NSG entsprechend auswirken können. 

 

(1) Es ist insbesondere untersagt: 
 

1. Hunde ohne Leine zu führen, 
2. wildlebende Tiere oder die Ruhe der Natur ohne vernünftigen Grund durch Lärm oder auf 

andere Weise zu stören, 
3. die Dunkelheit und Stille der Nacht insbesondere durch technische Licht- und Schallquel- 

len zu stören oder auf andere Weise zu beeinträchtigen, 
4. das Gebiet mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder diese dort abzustellen, 
5. die Durchführung von organisierten Veranstaltungen auf den Wegen mit einer Teilneh- 

merzahl von mehr als 50 Personen, 
6. das Lagern, Zelten oder das Aufstellen von Wohnwagen und anderer für die Unterkunft 

geeigneter Fahrzeuge oder Einrichtungen einschließlich Verkaufseinrichtungen, 
7. Abfälle, auch Gartenabfälle, Schrott, Abraum oder sonstige Materialien wegzuwerfen, zu 

lagern bzw. zwischenzulagern oder die Landschaft auf andere Weise zu verunreinigen 
oder zu verunstalten, 
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8. die natürliche Vegetation oder das intakte Bodengefüge durch Abgrabung, Aufschüttung 
oder sonstige Veränderungen zu beeinträchtigen, 

9. das Anzünden und die Unterhaltung von Feuer, 
10. bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auch soweit für sie keine Genehmigung der Bau- 

aufsichtsbehörde oder sonstige Genehmigungen oder Erlaubnisse erforderlich sind oder 
sie nur vorübergehender Art sind, 

11. die Neuversiegelung von Waldwegen, 
12. wildwachsende Pflanzen oder Pflanzenteile zu entnehmen oder zu beschädigen. Ausge- 

nommen ist die ordnungsgemäße, natur- und landschaftsverträgliche Forstwirtschaft im 
Sinne des § 4 dieser Verordnung sowie die Entnahme für den persönlichen Bedarf gem. 
§ 39 Abs. 3 BNatSchG, 

13. Pflanzen oder Tiere, insbesondere gebietsfremde oder invasive Arten aktiv auszubringen 
oder anzusiedeln, 

14. die Aufstellung oder das Anbringen von Werbeeinrichtungen, Hinweisschildern und Ta- 
feln. Erlaubt sind mobile Hinweisschilder mit einer Größe von höchstens 1 m², die auf ei- 
gene land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse hinweisen sowie Schilder mit Bezug auf 
das Naturschutzgebiet und das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigen, 

15. im Naturschutzgebiet mit nach Luftverkehrsrecht nicht erlaubnispflichtigen Luftfahrzeugen, 
ferngesteuerten Geräten, Hängegleitern und anderen Fluggeräten zu starten oder zu lan- 
den sowie das Gebiet in einer Höhe von unter 300 Metern zu überfliegen. Der Einsatz, der 
dem Betrieb der ordnungsgemäßen Forst- und Landwirtschaft, der Jagd sowie zu Zwe- 
cken der Forschung oder Überwachung dient, ist nach vorheriger Anzeige bei der Natur- 
schutzbehörde mindestens 10 Werktage vor Beginn der Maßnahme hiervon ausgenom- 
men, 

16. Baumschulen, Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen neu anzulegen oder flächen- 
mäßig zu erweitern. 

 

(2) Das Naturschutzgebiet darf außerhalb der gekennzeichneten Wege nicht betreten oder auf 
sonstige Weise aufgesucht werden. 

 
(3) Die zuständige Naturschutzbehörde kann auf Antrag eine Handlung i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 5 

und 14 zulassen, wenn und soweit dadurch keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen Stö- 
rungen des Naturschutzgebietes oder seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutz- zweck 
maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. 

 
(4) § 23 Abs. 3 und 33 Abs. 1a BNatSchG bleiben unberührt. 

 

§ 4 
Freistellungen 

 
(1) Die in den Abs. 2 bis 4 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten des 

§ 3 Abs. 1 und 2 freigestellt. 
 
(2) Freigestellt sind 

 
1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümerinnen, Eigentümer und Nut- 

zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaf- 
tung der Grundstücke, 

 
2. das Betreten und Befahren des Gebietes 

 

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung 
dienstlicher Aufgaben, 

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauftragte 
in Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden, 
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c) und die Wahrnehmung von Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr oder der 
Verkehrssicherungspflicht. Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr oder der 
Verkehrssicherungspflicht sind eine Woche vor Beginn bei der zuständigen Natur- 
schutzbehörde anzuzeigen, es sei denn, es handelt sich um eine Gefahr, die ein 
schnelleres oder sofortiges Handeln erfordert; in diesem Fall ist die zuständige Natur- 
schutzbehörde über die durchgeführten Maßnahmen schnellstmöglich zu unterrich- 
ten, 

d) im Rahmen der Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick- 
lung sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung 
der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren Zustimmung, 

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit vor- 
heriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 

3. das Betreten des Wegeseitenraumes an siedlungsnahen Wegen sowie des gesamten 
Raumes zwischen diesen Wegen und Siedlung (s. Karte Anlage 3), 

4. das Betreten der nicht zum FFH-Gebiet 365 gehörenden Schutzgebietsfläche (Naturerfah- 
rungsbereich (s. Karte Anlage 3), 

5. die ordnungsgemäße Wegeunterhaltung; Maßnahmen zur Pflege des Wegeprofils ein- 
schließlich des wegebegleitenden Grabens und der Fahrbahnoberfläche mit Einbau von 
nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter, 

6. die ordnungsgemäße Wegeinstandsetzung. Diese soll im Regelfall mindestens eine Wo- 
che vorher der Naturschutzbehörde angezeigt werden, 

7. der Neu- oder Ausbau von Wegen, soweit die Zustimmung der Naturschutzbehörde er- 
folgt, 

8. die Lagerung von forst- und landwirtschaftlichen Produkten sowie milieuangepasstem We- 
gebaumaterial, 

9. die Erhaltung des Lichtraumprofils, soweit sie durch fachgerechten Schnitt erfolgt, 
10. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen 

und Einrichtungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, 
11. der Weihnachtsbaumverkauf inkl. Verkaufseinrichtungen und die Schmuckreisigkulturen 

im bisherigen Umfang, 
12. das Aufsuchen und Verstecken von Geocaches mit vorheriger Zustimmung der Natur- 

schutzbehörde, 
13. die ordnungsgemäße Landwirtschaft, 
14. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung, 
15. die Beseitigung und das Management von invasiven und/oder gebietsfremden Arten mit 

vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. 
 

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd. Das Aufstellen fester jagdlicher Ein- 
richtungen sowie die Anlage von Fütterungen und Kirrungen bedarf der vorherigen Anzeige 
von einer Woche bei der Naturschutzbehörde. 

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße, natur- und landschaftsverträgliche Forstwirtschaft 

 
1. im Wald im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des § 11 Niedersächsisches Gesetz über 

den Wald und die Landschaftsplanung einschließlich der Errichtung und Unterhaltung von 
Zäunen und Gattern und der Nutzung und Unterhaltung von sonst. erforderlichen Einrich- 
tungen und Anlagen unter Beachtung der Regelungen in § 4 Abs. 4 Nrn. 2. – 5. dieser Ver- 
ordnung, soweit 

 

a) eine aktive Änderung des Wasserhaushalts unterbleibt, 
b) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. März bis 31. 

August mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt; weitergehende artenschutz- 
rechtliche Regelungen bleiben unberührt, 

c) die Umwandlung von Beständen aus standortheimischen Arten in Bestände aus nicht 
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standortheimischen Arten, sowie die Umwandlung von Laub- in Nadelwald, unter- 
bleibt, 

d) der flächige Holzeinschlag in standortheimisch bestockten Beständen größer 0,5 ha 
mit vorheriger Anzeige bzw. größer 1,0 ha mit Zustimmung der Naturschutzbehörde 
erfolgt, 

e) der Holzeinschlag und die Pflege mit dauerhafter Markierung und Belassung aller er- 
kennbaren Horst- und Höhlenbäume erfolgt, soweit diese als dauerhaft genutzte Nist- 
oder Ruhestätte genutzt werden, 

f) beim Holzeinschlag und der Pflege je vollem Hektar Waldfläche der jeweiligen Eigen- 
tümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens zwei Stück starkes stehendes 
oder liegendes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden, 

g) keine gentechnisch veränderten Organismen eingebracht werden, 
h) keine nichtheimischen, gebietsfremden, potentiell invasiven oder invasiven Arten ak- 

tiv ausgebracht oder angesiedelt werden, 
i) ein flächiger Einsatz von Herbiziden, Fungiziden sowie sonstigen Pflanzenschutzmit- 

teln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher der Natur- 
schutzbehörde angezeigt worden und eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des 
§ 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG nach- 
vollziehbar belegt ausgeschlossen ist. 

 

2. auf Waldflächen im FFH-Gebiet, soweit beim Holzeinschlag und der Pflege 
 

a) ein Altholzanteil von mindestens 20 % der Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin 
oder des jeweiligen Eigentümers erhalten oder entwickelt wird, 

b) je vollem Hektar der Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Ei- 
gentümers mindestens sechs lebende Habitatbäume oder, wenn diese in ausreichen- 
der Anzahl fehlen, sonstige Altbäume dauerhaft als Habitatbäume markiert und bis 
zum natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen von Altholzbäumen Teilflächen, die 
mindestens 5 % der Waldfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Ei- 
gentümers ausmachen, ab der dritten Durchforstung zur Entwicklung von Habitatbäu- 
men dauerhaft markiert werden (Habitatbaumanwärter); weitere artenschutzrechtliche 
Regelungen zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen bleiben unberührt. Die Be- 
stimmung bzw. Markierung der Habitatbäume kann im Einzelfall nach vorheriger Zu- 
stimmung der Unteren Naturschutzbehörde geändert werden, soweit dies dem 
Schutzzweck nicht widerspricht. 

 
3. auf Waldflächen im FFH-Gebiet, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den Lebens- 

raumtypen 9130, 9160 und 9170 zuzuordnen sind, soweit 
 

a) die Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb vollzogen 
wird, 

b) die weitergehende Holzentnahme nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutz- 
behörde vollzogen wird; ein Kahlschlag soll möglichst unterbleiben, 

c) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen die Feinerschlie- 
ßungslinien einen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 Metern zueinander ha- 
ben, 

d) eine Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien unterbleibt, aus- 
genommen sind Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjüngung; die eingesetzten Ge- 
räte müssen dabei den Bodenverhältnissen angepasst werden, 

e) eine Düngung unterbleibt, 
f) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher 

der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung 
einer natürlichen Verjüngung erforderliche stellenweise Bodenverwundung, 

g) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vor- 
her der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist, 
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h) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden vollständig unterbleibt und von 
sonstigen Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn 
Werktage vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden und eine erhebliche Be- 
einträchtigung i. S. des § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvoll- 
ziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

i) eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Mo- 
nat vorher der Naturschutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die 
Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 kg milieuange- 
passtem Material pro Quadratmeter, 

j) ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde er- 
folgt, 

k) eine Entwässerungsmaßnahme nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt. 
 

4. auf Waldflächen im FFH-Gebiet, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den Lebens- 
raumtypen 9130, 9160 und 9170 zuzuordnen sind und den Erhaltungszustand „B“ oder „C“ 
aufweisen, soweit 

 
a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf mindestens 80 % der Lebensraumtypflä- 

che der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers lebensraumtypi- 
sche Baumarten erhalten bleiben oder entwickelt werden, 

b) bei künstlicher Verjüngung auf Flächen der Lebensraumtypen 9160 und 9170 aus- 
schließlich lebensraumtypische Baumarten und dabei auf mindestens 80 % der Ver- 
jüngungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten angepflanzt oder gesät werden, 

c) bei künstlicher Verjüngung auf Flächen des Lebensraumtyps 9130 auf mindestens 
90 % der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Baumarten angepflanzt oder 
gesät werden. 

 
5. auf Waldflächen im FFH-Gebiet, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den Lebens- 

raumtypen 9130, 9160 und 9170 zuzuordnen sind und den Erhaltungszustand „A“ aufwei- 
sen, soweit 

 
a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege ein Altholzanteil von mindestens 35 % der Le- 

bensraumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers erhal- 
ten bleibt, 

b) beim Holzeinschlag und der Pflege je vollem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweiligen 
Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers mindestens drei Stück stehendes oder 
liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen Zerfall belassen werden, 

c) beim Holzeinschlag und der Pflege auf mindestens 90 % der Lebensraumtypfläche der 
jeweiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigentümers lebensraumtypische Baumar- 
ten erhalten bleiben, 

d) bei künstlicher Verjüngung lebensraumtypische Baumarten und auf mindestens 90 % 
der Verjüngungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten angepflanzt oder gesät 
werden, 

 

(5) In den in Absätzen 2 bis 4 genannten Fällen kann eine erforderliche Zustimmung von der Na- 
turschutzbehörde erteilt werden, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen oder nachhaltigen 
Störungen des Naturschutzgebiets oder seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustimmung kann mit Rege- 
lungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. 

 

(6) Freigestellt sind Maßnahmen gem. § 4 Abs. 4 lit. 1 d – f, wenn und solange der Zeitpunkt und 
die Dauer der Maßnahme sowie die Art der Durchführung durch einen Bewirtschaftungsplan i. 
S. des § 32 Abs. 5 BNatSchG festgelegt sind, der von der Naturschutzbehörde oder mit deren 
Zustimmung erstellt worden ist. 
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(7) Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5 NAGBNatSchG richtet sich nach den Vor- 
schriften der Erschwernisausgleichsverordnung Wald. 

 
(8) Weitergehende Vorschriften der §§ 28, 29, 30 BNatSchG und der §§ 21, 22, 24 NAGB- 

NatSchG sowie die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG bleiben unbe- 
rührt. 

 
(9) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwal- 

tungsakte bleiben unberührt. 

 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maß- 

gabe des § 67 BNatSchG i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 
 

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie 
sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG als mit 
dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweist oder die Voraussetzungen des § 34 
Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 

 

§ 6 
Anordnungsbefugnis 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die zuständige Naturschutzbehörde die 
Wiederherstellung des bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die 
Zustimmungsvorbehalte und Anzeigepflichten des § 4 dieser Verordnung verstoßen wurde und 
Natur oder Landschaft rechtswidrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 

 
 

§ 7 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die 

Durchführung von folgenden durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordneten oder 
angekündigten Maßnahmen zu dulden: 

 
1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des Naturschutzge- 

biets oder einzelner seiner Bestandteile, 
2. Das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des Naturschutzgebiets und seiner Wege 

sowie zur weiteren Information über das Naturschutzgebiet. 
 

(2) Zu dulden sind insbesondere die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder Pflege- 
und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet dargestellten Maßnahmen. 

 

(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. 
 

§ 8 
Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen i. d. R. Maß- 

nahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Naturschutzgebiet vor- 
kommenden FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-Arten. 
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(2) Die in § 7 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen dienen darüber hinaus 
der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Natur- 
schutzgebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-Arten. 

 
(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 7 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung vorgesehenen 

Maßnahmen dienen insbesondere 
 

1. Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zuständigen Naturschutz- 
behörde, 

2. freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, 
3. Einzelfallanordnungen nach § 15 NAGBNatSchG. 

 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 2 Nr. 1 NAGBNatSchG 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in § 3 dieser Verordnung verstößt, 
ohne dass die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder 
eine jeweils dort genannte erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung nach § 5 dieser 
Verordnung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 3 NAGBNatSchG mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 

(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 2 Nr. 9 NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 
Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung das 
Naturschutzgebiet außerhalb der Wege betritt, ohne dass die Voraussetzungen für eine Frei- 
stellung nach § 4 vorliegen oder eine jeweils dort genannte erforderliche Zustimmung erteilt 
oder eine Befreiung nach § 5 dieser Verordnung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 43 Abs. 3 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 

 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Braun- 

schweig in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig wird die bestehende Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Maschero- 
der -, Rautheimer- und Salzdahlumer Holz“ in den Landkreisen Braunschweig und Wolfen- 
büttel vom 29. September 1969 (Amtsblatt für den Niedersächsischen Verwaltungsbezirk 
Braunschweig, Stück 10 vom 27. Oktober 1969; S. 142) im Geltungsbereich dieser Verord- 
nung aufgehoben. 

 
Braunschweig, den … 

 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 

 
 

Herlitschke 
Stadtrat 
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Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht. 
Braunschweig, den… 

 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 

 
 

Herlitschke 
Stadtrat 



A1

A2

A3

0 200 400 600 800 m

Karte zur Verordnung  
über das Naturschutzgebiet Mascheroder-  
und Rautheimer Holz 
Maßgebliche Karte 
Anlage 1 

Maßstab 1:10.000 ´

Naturschutzgebietsgrenze

FFH-Gebiet 365

Stadtgrenze



A1

Karte zur Verordnung 
über das Naturschutzgebiet  
Mascheroder- und Rautheimer Holz 
Maßgebliche Karte 
Anlage 1 

Naturschutzgebietsgrenze
FFH-Gebiet 365
Stadtgrenze

Maßstab 1:5.000
0 100 200 300 m ´


